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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Hintermayer und Kollegen, Nr. 3223/J 

betreffend Vollzug des Viehwirtschaftsgesetzes, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1, 3, 4 und 5: 

Gemäß § 13 Abs. 15 des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 in der 

Fassung der VWG-Novelle 1988 haben die Bezirksverwaltungs

behörden über das Ergebnis der Kontrollen bis Ende Mai des 

folgenden Jahres dem Bundesminister für Land-und Forstwirt

schaft im Wege des Landeshauptmannes zu berichten. Der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat die ge

sammelten Berichte unverzüglich an den Hauptausschuß des 

Nationalrates weiterzuleiten. 

Derzeit liegt nur der Bericht des Landes Wien vor, sodaß über 

das Gesamtergebnis der Kontrollen und allfälliger Ver

waltungsstrafverfahren keine Aussage getroffen werden kann. 
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Zu den Fragen 2 und 6: 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ist 

bereits auf Grundlage der geänderten Kontrollverpflichtung 

des § 13 Abs. 5 VWG i.d.F. der VWG-Novelle 1987 ein Kon

trollerlaß (Zl. 13.360/09-17/87) an alle Ämter der Landes

regierungen ergangen, wonach die Oberprüfung der Betriebe) 

die 80 % und mehr der im § 13 VWG festgesetzten Bestandsober

grenzen halten, sowie der Betriebe mit einer Haltungsbe

willigung durch geeignete Organe der Bezirksverwaltungsbe

hörden mindestens einmal jährlich durchgeführt werden soll. 

Die übrigen tierhaltenden Betriebe, die Tierbestände gemäß 

S 13 VWG halten, sind von den Bezirksverwaltungsbehörden 

fallweise zu überprüfen. 

Dafür werden den Ländern jeweils die aktuellen Viehzählungs

ergebnisse übermittelt. Außerdem habe ich anläßlich der 

letzten Tagung alle Agrarlandesreferenten aufgefordert, für 

eine einheitliche und effiziente Kontrolle der tierhaltenden 

Betriebe zu sorgen und außerdem angeregt, jeweils ein landes

weites Kontrollorgan zu installieren. 

Außerdem darf ich in Erinnerung bringen, daß der unrechtsge

halt der einzelnen, von den Bezirksverwaltungsbehörden fest

gestellten Obertretungen von diesen in jedem Einzelfall zu 

prüfen und danach auch die Strafhöhe zu bemessen ist. Die 

beschlossene Anhebung des Strafrahmens von ÖS 100.000,-- auf 

ÖS 200.000,-- sowie die Einführung einer Mindeststrafe von 

ÖS 500,-- sind wesentliche verbesserungen im Verwaltungs

strafbereich. 

Der 
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